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Qualitäten besitzt, die mit seinemUrsprung oder seiner Herkunft
zusammenhängen, auch wenn eine Verbindung zwischen beiden
nicht objektiv nachgewiesen ist.

Was die Ziele der Verordnung Nr. 1169/2011 betrifft, so gehört
dazu, wie aus Art. 1 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 dieser Verordnung in
Verbindung mit ihren Erwägungsgründen 1, 3 und 4 hervorgeht,
das Ziel, ein hohes Verbraucherschutzniveau in Bezug auf Infor-
mationen über Lebensmittel unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Erwartungen der Verbraucher zu gewährleisten
(vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. November 2019, Organisa-
tion juive européenne und Vignoble Psagot, C‑363/18, EU:C:
2019:954, Rn. 52 und 53 [= WRP 2020, 176]).

Dieses Ziel gebietet es, wie der Gerichtshof bereits ausgeführt
hat, dass die Informationen über Lebensmittel korrekt, neutral
und objektiv sind (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. September
2016, Breitsamer und Ulrich, C‑113/15, EU:C:2016:718, Rn. 69
[= WRP 2017, 154]).

Dies wäre jedoch nicht der Fall, wenn die verpflichtende Angabe
des Ursprungslands oder des Herkunftsorts von Lebensmitteln
auf der alleinigen Grundlage der subjektiven Assoziation ver-
langt werden könnte, die eine Mehrheit der Verbraucher zwi-
schen dem Ursprung oder der Herkunft der betreffenden Lebens-
mittel und bestimmten Qualitäten dieser Lebensmittel herstellt,
auch wenn eine Verbindung zwischen beiden nicht objektiv
nachgewiesen ist.

Nach alledem ist auf die zweite Frage zu antworten, dass Art. 39
der Verordnung Nr. 1169/2011 dahin auszulegen ist, dass, wenn
es um nationale Vorschriften geht, die im Hinblick auf Abs. 1
dieses Artikels durch den Verbraucherschutz gerechtfertigt sind,
die beiden in Abs. 2 dieses Artikels genannten Anforderungen,
nämlich dass zum einen „nachweislich eine Verbindung zwi-
schen bestimmten Qualitäten des Lebensmittels und seinem Ur-
sprung oder seiner Herkunft besteht“ und dass zum anderen
„[nachgewiesen wird,] dass die Mehrheit der Verbraucher diesen
Informationen wesentliche Bedeutung beimisst“, nicht zusam-
men zu verstehen sind, so dass das Bestehen dieser nachweisli-
chen Verbindung nicht beurteilt werden kann, indem allein sub-
jektive Kriterien zugrunde gelegt werden, die sich auf die Bedeu-
tung der Assoziation beziehen, die die Mehrheit der Verbraucher
zwischen bestimmten Qualitäten des betreffenden Lebensmittels
und seinem Ursprung oder seiner Herkunft herstellen kann.

Zur dritten und zur vierten Frage

Mit seiner dritten und seiner vierten Frage, die zusammen zu
prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 39
Abs. 2 der Verordnung Nr. 1169/2011 dahin auszulegen ist, dass
der Begriff „Qualitäten des Lebensmittels“ die Transporteignung
eines Lebensmittels und seine fehlende Anfälligkeit gegenüber
den Risiken eines unterwegs eintretenden Verderbs umfasst, so
dass diese Merkmale bei der Beurteilung einer eventuell „nach-
weislich [bestehenden] Verbindung zwischen bestimmten Quali-
täten des Lebensmittels und seinem Ursprung oder seiner Her-
kunft“ im Sinne dieser Bestimmung zumTragen kommenkönnen.

Insoweit ergibt sich unmittelbar aus dem Wortlaut von Art. 39
Abs. 2 der Verordnung Nr. 1169/2011, dass sich der Begriff
„Qualitäten“, dem bei seiner Verwendung das Adjektiv „be-
stimmte“ vorangestellt wird, nicht auf alle Eigenschaften von
Lebensmitteln im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. a bis c dieser
Verordnung erstreckt.

Denn im Gegensatz zu diesen Eigenschaften, die die verschiede-
nen Merkmale der Lebensmittel, einschließlich derer, die sich
aus ihrer Herstellung oder Verarbeitung ergeben, widerspiegeln,
handelt es sich bei den „Qualitäten“, auf die sich Art. 39 Abs. 2
der Verordnung Nr. 1169/2011 bezieht, ausschließlich um sol-

che, die eine „nachweislich [bestehende] Verbindung“ mit dem
Ursprung oder der Herkunft der Lebensmittel, die sie besitzen,
aufweisen.

Daraus folgt, dass der Begriff „Qualitäten“, auf den sich diese
Bestimmung bezieht, ausschließlich auf die Qualitäten verweist,
die Lebensmittel, die sie besitzen, von ähnlichen Lebensmitteln
unterscheiden, die, da sie einen anderen Ursprung oder eine
andere Herkunft haben, sie nicht besitzen.

Die Transporteignung eines Lebensmittels und seine fehlende
Anfälligkeit gegenüber den Risiken eines unterwegs eintreten-
den Verderbs kann jedoch etwa im Fall von Milch oder als Zutat
verwendeter Milch nicht als „Qualität“ im Sinne von Art. 39
Abs. 2 der Verordnung Nr. 1169/2011 eingestuft werden, da die-
se Merkmale nicht nachweislich mit einem bestimmten Ur-
sprung oder einer bestimmten Herkunft verbunden sind und
daher auch bei ähnlichen Lebensmitteln, die den betreffenden
Ursprung oder die betreffende Herkunft nicht haben, auftreten
können und daher unabhängig von diesem Ursprung oder dieser
Herkunft garantiert werden können.

Nach alledem ist auf die dritte und die vierte Frage zu antworten,
dass Art. 39 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1169/2011 dahin auszu-
legen ist, dass der Begriff „Qualitäten des Lebensmittels“ die
Transporteignung eines Lebensmittels und seine fehlende Anfäl-
ligkeit gegenüber den Risiken eines unterwegs eintretenden Ver-
derbs nicht umfasst, so dass diese Merkmale bei der Beurteilung
einer eventuell „nachweislich [bestehenden] Verbindung zwi-
schen bestimmten Qualitäten des Lebensmittels und seinem Ur-
sprung oder seiner Herkunft“ im Sinne dieser Bestimmung nicht
zum Tragen kommen können. (. . .)

Wettbewerbsrecht/Lebensmittelrecht

Konsumentombudsmannen/Mezina

RL 2005/29/EG Art. 2 Buchst. d), Art. 3, Art. 5; VO (EG)
Nr. 1924/2006 Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1, Abs. 2, Art. 10
Abs. 1, Art. 13 Abs. 1 Buchst. a), Art. 28 Abs. 5

EuGH, Urteil vom 10.09.2020 – C‑363/19
ECLI:EU:C:2020:693

1. Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2, Art. 10 Abs. 1 und Art. 28
Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006
über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Le-
bensmittel in der durch die Verordnung (EG) Nr. 107/2008
des Europäischen Parlaments und des Rates vom15. Januar
2008 geänderten Fassung sind dahin auszulegen, dass die
Verordnung im Rahmen der Übergangsregelung gemäß ih-
rem Art. 28 Abs. 5 für gesundheitsbezogene Angaben im
Sinne ihres Art. 13 Abs. 1 Buchst. a die Beweislast und das
Beweismaß regelt. Der betreffende Lebensmittelunterneh-
mer muss in der Lage sein, die Angaben, die er verwendet,
durch allgemein anerkannte wissenschaftliche Nachweise
zu begründen. Die Angaben müssen eine objektive Grund-
lage haben, über die Einigkeit in der Wissenschaft besteht.

2. Kollidieren Bestimmungen der Verordnung Nr. 1924/
2006 in der durch die Verordnung Nr. 107/2008 geänder-
ten Fassung mit Bestimmungen der Richtlinie 2005/29/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im bin-
nenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unterneh-
men und Verbrauchern und zur Änderung der Richt-
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linie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG,
98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates sowie der Verordnung (EG)
Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken), gehen
die Bestimmungen der Verordnung vor und sind für unlau-
tere Geschäftspraktiken im Bereich gesundheitsbezogener
Angaben im Sinne der Verordnung maßgebend.

Urteil

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der
Art. 5 und 6 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über
nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel
(ABl. 2006, L 404, S. 9, Berichtigung: ABl. 2007, L 12, S. 3) in der
durch die Verordnung (EG) Nr. 107/2008 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 15. Januar 2008 (ABl. 2008, L 39,
S. 8) geänderten Fassung (im Folgenden: Verordnung Nr. 1924/
2006) in Verbindung mit deren Art. 10 Abs. 1 und Art. 28 Abs. 5
sowie des Art. 3 der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere
Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr
zwischen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung
der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/
EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des
Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlau-
tere Geschäftspraktiken) (ABl. 2005, L 149, S. 22).

Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen dem Konsu-
mentombudsmannen (Verbraucherbeauftragter, Schweden) (im
Folgenden: KO) und der Mezina AB über die Vereinbarkeit der
von dieser verwendeten gesundheitsbezogenen Angaben mit
dem Unionsrecht und dem nationalen Recht.

Rechtlicher Rahmen

(. . .)

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

Mezina ist auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von
Heilmitteln und natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln tätig,
u.a. von Movizin complex (mit Ingwer, Hagebutten und Boswel-
lia), Macoform (mit Artischocke und Löwenzahn) und Vistavital
(mit Heidelbeeren).

Beim Inverkehrbringen dieser Produkte, die zu der Kategorie der
„Lebensmittel“ im Sinne der Verordnung Nr. 1924/2006 gehö-
ren, verwendet Mezina folgende gesundheitsbezogene Angaben:

„Movizin complex – für Ihre Gelenke“; „Ingwer kann helfen, die Beweg-
lichkeit der Gelenke zu erhalten, und zur Energie und zur Vitalität beitra-
gen“; „Die Hagebutte kann helfen, die Beweglichkeit der Gelenke zu er-
halten“; „Die Hagebutte, die mir dabei helfen kann, meine Gelenke zu
schützen, und dazu beitragen kann, dass diese ihre Festigkeit bewahren“;
„Boswellia – Das Harz dieses Baums wurde insbesondere in Indien lange
dazu verwendet, um die natürliche Mobilität und Flexibilität der Gelenke
zu fördern“; „Ich achte stets darauf, meine tägliche Dosis Movizin einzu-
nehmen. Das darin enthaltene Boswellia trägt zur Erhaltung der Gelenkig-
keit bei“.

„Macoform – Gleichgewicht im Magen“; „Die Artischocke kann zu einer
normalen Verdauung und einem Wohlbefinden im Magen beitragen“;
„Löwenzahn kann das Gleichgewicht des physiologischen pH unterstüt-
zen und zu einer normalen Darmfunktion beitragen“.

„Vistavital – das normale Sehvermögen aufrechterhalten“; „Die Heidel-
beere fördert die Blutversorgung des Auges und das Funktionieren der
Netzhaut und trägt zur Aufrechterhaltung des normalen Funktionierens
des Auges bei“; „Heidelbeere – Unterstützung der Aufrechterhaltung des
normalen Funktionierens der Netzhaut“.

Der KO erhob beim Patent- och marknadsdomstolen vid Stock-
holms tingsrätt (Gericht für geistiges Eigentum und Wirtschafts-
sachen beim Gericht erster Instanz Stockholm, Schweden) Klage
mit dem Antrag, es Mezina zu verbieten, diese gesundheitsbezo-
genen Angaben beim Inverkehrbringen der im Ausgangsverfah-
ren in Rede stehenden Produkte zu verwenden.

Was als Erstes die gesundheitsbezogenen Angaben angeht, die
sich auf einen bestimmten Stoff (Ingwer, Hagebutte, Boswellia,
Artischocke, Löwenzahn und Heidelbeere) beziehen, macht der
KO geltend, dass diese, da die Kommission zu den Anträgen auf
deren Aufnahme in die Liste gemäß Art. 13 Abs. 3 der Verordnung
Nr. 1924/2006 noch nicht Stellung genommen habe, unter die
Übergangsregelung des Art. 28 Abs. 5 der Verordnung Nr. 1924/
2006 fielen. Die Angaben, von denen einige im Übrigen Gegen-
stand einer ablehnenden Stellungnahme der EFSA gewesen sei-
en, genügten aber nicht denAnforderungen vonArt. 28Abs. 5 der
VerordnungNr. 1924/2006. Sie verstießen nicht nur gegenArt. 3
Abs. 2 Buchst. a und gegen die Art. 5 und 6 der Verordnung
Nr. 1924/2006, sondern auch gegen die einschlägigen nationa-
len Vorschriften, die §§ 5 und 10 des Marknadsföringslagen
(2008:486).

Mezina habe nämlich weder dargetan, dass anhand allgemein
anerkannter wissenschaftlicher Nachweise nachgewiesen sei,
dass das Vorhandensein der Nährstoffe in den betreffenden Pro-
dukten eine positive physiologische Wirkung habe (Art. 5 Abs. 1
Buchst. a der Verordnung Nr. 1924/2006), noch wissenschaft-
liche Nachweise für die Übereinstimmung mit der Verordnung
vorgelegt (Art. 6 Abs. 1 der VerordnungNr. 1924/2006), noch dar-
getan, dass die gesundheitsbezogenen Angaben nicht falsch,
mehrdeutig oder irreführend seien (Art. 3 Abs. 2 Buchst. a der Ver-
ordnung).

Als Zweites macht der KO in Bezug auf die gesundheitsbezogenen
Angaben, die sich nicht auf einen bestimmten Stoff beziehen („Mo-
vizin complex – für Ihre Gelenke“, „Macoform – Gleichgewicht im
Magen“ und „Vistavital – das normale Sehvermögen aufrechter-
halten“) in erster Linie geltend, dass es sich dabei um spezifische
Angabenhandele. Da für sie keinAntrag auf Aufnahme in die Liste
gemäß Art. 13 Abs. 3 der Verordnung Nr. 1924/2006 gestellt wor-
den sei, könnten sie nicht zugelassen werden. Für den Fall, dass
die Angaben als allgemeine, nicht spezifische gesundheitsbezoge-
ne Angaben im Sinne von Art. 10 Abs. 3 der Verordnung
Nr. 1924/2006 einzustufen sein sollten, macht der KO hilfsweise
geltend, dass die Angaben auch dann nicht zugelassen werden
könnten, da ihnen keine speziellen gesundheitsbezogenen Anga-
ben beigefügt seien, die gemäß Art. 13 Abs. 3 oder Art. 28 Abs. 5
der Verordnung Nr. 1924/2006 zugelassen worden seien.

Mezina beantragt, die Klage abzuweisen.

Zu den gesundheitsbezogenen Angaben, die sich auf einen be-
stimmten Stoff beziehen, macht Mezina geltend, dass an gesund-
heitsbezogene Angaben, die unter die Übergangsregelung des
Art. 28 Abs. 5 der Verordnung Nr. 1924/2006 fielen, entgegen
dem Vorbringen des KO keine höheren Beweisanforderungen
gestellt werden dürften als an die von der Kommission zugelas-
senen gesundheitsbezogenen Angaben. Insbesondere könne
vom Lebensmittelunternehmer nicht verlangt werden, dass er
für gesundheitsbezogene Angaben, die unter die Übergangsrege-
lung fielen, ein anderes wissenschaftliches Dossier vorlege als
dasjenige, auf dessen Grundlage der Antrag auf Aufnahme in die
Liste gemäß Art. 13 Abs. 3 der Verordnung Nr. 1924/2006 ge-
stellt worden sei.
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Zu den gesundheitsbezogenen Angaben, die sich nicht auf einen
bestimmten Stoff beziehen, macht Mezina geltend, dass es sich
dabei um nicht spezifische Angaben handele. Da ihnen spezielle
gesundheitsbezogene Angaben beigefügt seien, die gemäß
Art. 28 Abs. 5 der Verordnung Nr. 1924/2006 zugelassen wer-
den müssten, entsprächen sie den Anforderungen von Art. 10
Abs. 3 der Verordnung Nr. 1924/2006.

Das vorlegende Gericht weist darauf hin, dass Art. 13 der Ver-
ordnung Nr. 1924/2006 für gesundheitsbezogene Angaben, die
wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden die Bedeutung
eines Nährstoffs oder einer anderen Substanz für Wachstum,
Entwicklung und Körperfunktionen beschrieben oder darauf ver-
wiesen, vorsehe, dass sie, sofern sie in die von der Kommission
erstellte Liste aufgenommen seien, ohne vorherige Zulassung
verwendet werden dürften, wenn sie sich auf allgemein aner-
kannte wissenschaftliche Nachweise stützen und vom durch-
schnittlichen Verbraucher richtig verstanden würden.

Da die von der Kommission zu erstellende Liste zulässiger An-
gaben zu dem in Art. 13 Abs. 3 der Verordnung Nr. 1924/2006
festgelegten Zeitpunkt (31. Januar 2010) nicht abgeschlossen
gewesen sei, stelle sich die Frage, wer bei noch nicht in diese
Liste aufgenommenen Angaben die Beweislast dafür trage, dass
diese der Wahrheit entsprächen, und welches Beweismaß inso-
weit gelte.

Im Rahmen der in Art. 28 Abs. 5 der Verordnung Nr. 1924/2006
vorgesehenenÜbergangsregelung spreche derWortlaut vonArt. 6
dieser Verordnung dafür, dass der Lebensmittelunternehmer oder
der für das Inverkehrbringen des Produkts Verantwortliche die
Beweislast dafür trage, dass die gesundheitsbezogene Angabe der
Wahrheit entspreche. Die Verwendung des Ausdrucks „ist (.. .)
nachgewiesen“ in Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung
Nr. 1924/2006 lasse erkennen, dass die Verordnung die Beweis-
last regele, nicht aber die Person bezeichne, die beweisen müsse,
dass die betreffenden Angaben der Wahrheit entsprächen.

Dass in den genannten Bestimmungen von „anerkannten wissen-
schaftlichen Nachweisen“ die Rede sei, zeige, dass die Verord-
nung Nr. 1924/2006 auch das Beweismaß für gesundheitsbezo-
gene Angaben regele.

Die Verordnung Nr. 1924/2006 enthalte jedoch keine besonde-
ren Vorschriften über das Verfahren, das anzuwenden sei, wenn
sie in einem nationalen Verfahren angewandt werde, insbeson-
dere was die Erlangung der Beweismittel und die Beweiskraft der
vorgelegten Beweismittel angehe. In einem solchen Fall sei es
aufgrund der Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten Sache
der innerstaatlichen Rechtsordnung der Mitgliedstaaten, die Re-
gelungslücke unter Beachtung der Grundsätze der Äquivalenz
und der Effektivität zu schließen.

Aus Sicht des vorlegenden Gerichts ist ferner fraglich, ob die zur
Umsetzung der Richtlinie 2005/29 erlassenen nationalen Vor-
schriften über unlautere Geschäftspraktiken anwendbar sein
können, obwohl die Verordnung Nr. 1924/2006 eine Sonderre-
gelung enthalte, die vorgehe und auf diese speziellen Aspekte
unlauterer Geschäftspraktiken anwendbar sei, wie der Gerichts-
hof im Bereich der Rechtsvorschriften über Arzneimittel ent-
schieden habe (Urteil vom 16. Juli 2015, Abcur, C‑544/13 und
C‑545/13, EU:C:2015:481, Rn. 80 und 81 [= WRP 2015, 1206]).

Selbst wenn sie sich auf allgemein anerkannte wissenschaftliche
Nachweise stütze, könne eine gesundheitsbezogene Angabe ei-
nen mehrdeutigen oder widersprüchlichen Inhalt haben, der
nicht zugelassen werden könne, so dass für gesundheitsbezoge-
ne Angaben, die unter die Übergangsregelung gemäß Art. 28
Abs. 5 der Verordnung Nr. 1924/2006 fielen, nicht die Vermu-
tung gelte, dass sie den Vorschriften dieser Verordnung und
denen der Richtlinie 2005/29 entsprächen.

Der Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt
(Gericht für geistiges Eigentum und Wirtschaftssachen beim Ge-
richt erster Instanz Stockholm) hat das Verfahren daher ausge-
setzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentschei-
dung vorgelegt:

1. Regeln die Art. 5 und 6 in Verbindung mit Art. 10 Abs. 1 und
Art. 28 Abs. 5 der Verordnung Nr. 1924/2006 die Beweislast,
wenn ein nationales Gericht prüft, ob unzulässige gesundheitsbe-
zogene Angaben gemacht wurden, in einem Sachverhalt, in dem
die betreffenden gesundheitsbezogenen Angaben einer Angabe
entsprechen, die von einem Antrag nach Art. 13 Abs. 2 der Ver-
ordnung Nr. 1924/2006 umfasst ist, dieser Antrag aber noch
nicht zu einem Beschluss über die Zulassung oder Nichtzulassung
geführt hat, oder bestimmt sich die Beweislast nach nationalem
Recht?

2. Falls die Antwort auf Frage 1 lautet, dass sich die Beweislast
nach den Vorschriften der VerordnungNr. 1924/2006 bestimmt:
Liegt die Beweislast bei dem Unternehmer, der eine spezielle
gesundheitsbezogene Angabe macht, oder bei der Behörde, die
bei dem nationalen Gericht beantragt, dem Unternehmer zu ver-
bieten, die Angabe weiterhin zu machen?

3. Regeln die Art. 5 und 6 in Verbindung mit Art. 10 Abs. 1 und
Art. 28 Abs. 5 der Verordnung Nr. 1924/2006 in einem Sachver-
halt wie dem in Frage 1 genannten die Beweisanforderungen,
wenn ein nationales Gericht prüft, ob unzulässige gesundheits-
bezogene Angaben gemacht wurden, oder bestimmen sich die
Beweisanforderungen nach nationalem Recht?

4. Falls die Antwort auf Frage 3 lautet, dass die Vorschriften der
Verordnung Nr. 1924/2006 die Beweisanforderungen regeln:
Welche Beweisanforderungen werden gestellt?

5. Wirkt es sich auf die Antwort auf die Fragen 1 bis 4 aus, dass
die Verordnung Nr. 1924/2006 (einschließlich Art. 3 Buchst. a
der Verordnung) und die Richtlinie 2005/29 in der bei dem na-
tionalen Gericht anhängigen Rechtssache gleichzeitig zum Tra-
gen kommen?

Zu den Vorlagefragen

Zu den Fragen 1 bis 4

Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits sind sowohl gesundheits-
bezogene Angaben, die sich nicht auf einen bestimmten Stoff
beziehen („Movizin complex – für Ihre Gelenke“, „Macoform –
Gleichgewicht im Magen“; und „Vistavital – das normale Sehver-
mögen aufrechterhalten“) als auch gesundheitsbezogene Anga-
ben, die sich auf einen bestimmten Stoff beziehen (Ingwer, Ha-
gebutte, Boswellia, Artischocke, Löwenzahn und Heidelbeere).
Allerdings ist lediglich für Letztere ein Antrag auf Aufnahme in
die Liste gemäß Art. 13 Abs. 3 der Verordnung Nr. 1924/2006
gestellt worden. Und nur auf diese gesundheitsbezogenen Anga-
ben beziehen sich die Fragen 1 bis 4 des vorlegenden Gerichts.

Das vorlegende Gericht geht davon aus, dass gesundheitsbezo-
gene Angaben, die sich auf einen bestimmten Stoff beziehen,
spezielle gesundheitsbezogene Angaben im Sinne von Art. 10
Abs. 3 der Verordnung Nr. 1924/2006 darstellen und zur Kate-
gorie der gesundheitsbezogenen Angaben zählen, die im Sinne
von Art. 13 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 1924/2006 die
Bedeutung eines Nährstoffs oder einer anderen Substanz für
Wachstum, Entwicklung und Körperfunktionen beschreiben
oder darauf verweisen. Bei der Beantwortung der Fragen 1 bis 4
wird der Gerichtshof diese Annahme zugrunde legen, die gleich-
wohl vom vorlegenden Gericht zu überprüfen sein wird.

Die Fragen 1 bis 4 sind zusammen zu prüfen. Das vorlegende
Gericht möchte wissen, ob Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2,
Art. 10 Abs. 1 und Art. 28 Abs. 5 der Verordnung Nr. 1924/2006
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dahin auszulegen sind, dass die Verordnung im Rahmen der
Übergangsregelung gemäß ihrem Art. 28 Abs. 5 für gesundheits-
bezogene Angaben im Sinne ihres Art. 13 Abs. 1 Buchst. a die
Beweislast und das Beweismaß regelt und, wenn ja, welche An-
forderungen sich daraus ergeben.

Im vorliegenden Fall hat die Kommission die Anträge auf Auf-
nahme der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden gesund-
heitsbezogenen Angaben in die Liste gemäß Art. 13 Abs. 3 der
Verordnung Nr. 1924/2006 noch nicht beschieden. Für diese gilt
daher die Übergangsregelung gemäß Art. 28 Abs. 5 der Verord-
nung (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 23. November 2017, Bio-
norica und Diapharm/Kommission, C‑596/15 P und C‑597/15 P,
EU:C:2017:886, Rn. 88).

Nach Art. 28 Abs. 5 der Verordnung Nr. 1924/2006 dürfen ge-
sundheitsbezogene Angaben im Sinne des Art. 13 Abs. 1
Buchst. a der Verordnung bis zur Annahme der in Art. 13 Abs. 3
der Verordnung genannten Liste „unter der Verantwortung von
Lebensmittelunternehmern verwendet werden, sofern die Anga-
ben dieser Verordnung und den einschlägigen einzelstaatlichen
Vorschriften entsprechen“.

Was das Erfordernis angeht, dass gesundheitsbezogene Anga-
ben, die unter die Übergangsregelung des Art. 28 Abs. 5 der Ver-
ordnung Nr. 1924/2006 fallen, der Verordnung entsprechen
müssen, ist festzustellen, dass gesundheitsbezogene Angaben
nach Art. 10 Abs. 1 der Verordnung verboten sind, sofern sie u. a.
nicht den allgemeinen Anforderungen in Kapitel II der Verord-
nung entsprechen.

Nach dem zu Kapitel II gehörenden Art. 5 Abs. 1 der Verordnung
Nr. 1924/2006 ist die Verwendung gesundheitsbezogener Anga-
ben aber nur zulässig, wenn u.a. „anhand allgemein anerkannter
wissenschaftlicher Nachweise nachgewiesen [ist]“, dass das Vor-
handensein des Nährstoffs oder der anderen Substanz, auf die
sich die Angabe bezieht, eine positive ernährungsbezogene Wir-
kung oder physiologische Wirkung hat.

Ebenso bestimmt Art. 6 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1924/2006,
dass gesundheitsbezogene Angaben „sich auf allgemein aner-
kannte wissenschaftliche Nachweise stützen und durch diese
abgesichert sein“ müssen.

Indem der Unionsgesetzgeber sowohl in Art. 5 Abs. 1 als auch in
Art. 6 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1924/2006 vorgesehen hat,
dass gesundheitsbezogene Angaben durch „allgemein anerkann-
te wissenschaftliche Nachweise“ abgesichert sein müssen, hat er
insoweit das Beweismaß festgelegt.

Danach genügen das Glauben an eine bestimmteWirkung, Volks-
weisheiten, aber auch Beobachtungen oder Experimente von Per-
sonen, die keine Wissenschaftler sind, nicht als Nachweis.

Die gesundheitsbezogenen Angaben müssen vielmehr eine ob-
jektive, wissenschaftliche Grundlage haben und über die positive
Wirkung der Stoffe, auf die sie sich beziehen, muss ausreichende
Einigkeit in derWissenschaft bestehen, wie es im 14. Erwägungs-
grund der Verordnung Nr. 1924/2006 heißt. Die gesundheitsbe-
zogenen Angaben müssen „wissenschaftlich abgesichert sein,
wobei alle verfügbaren wissenschaftlichen Daten berücksichtigt
und die Nachweise abgewogen werden sollten“ (17. Erwägungs-
grund der Verordnung Nr. 1924/2006).

Zur Beweislast ist festzustellen, dass gesundheitsbezogene An-
gaben bis zur Annahme der in Art. 13 Abs. 3 der Verordnung
genannten Liste „unter der Verantwortung von Lebensmittelun-
ternehmern“ verwendet werden (Art. 28 Abs. 5 der Verordnung
Nr. 1924/2006) und dass „[e]in Lebensmittelunternehmer, der
eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe macht, (. . .) die
Verwendung dieser Angabe begründen [muss]“ (Art. 6 Abs. 2 der
Verordnung Nr. 1924/2006).

Die Beklagte des Ausgangsverfahrensmacht jedoch geltend, dass
die Verordnung Nr. 1924/2006 nicht dahin ausgelegt werden
könne, dass sie von dem betreffenden Lebensmittelunternehmer
verlange, eigene Nachweise zu erbringen und selbst wissen-
schaftliche Studien durchzuführen oder von geeigneten Einrich-
tungen durchführen zu lassen.

Hierzu sind die Lebensmittelunternehmen nach Art. 5 Abs. 1 und
Art. 6 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1924/2006 nicht verpflichtet.
Sie müssen nach diesen Bestimmungen aber in der Lage sein,
die von ihnen verwendete gesundheitsbezogene Angabe zu be-
gründen.

Als Nachweise können die vorgelegt werden, die sich in dem
Dossier befinden, das zur Stützung des Antrags auf Aufnahme
in die Liste gemäß Art. 13 Abs. 3 der Verordnung Nr. 1924/2006
erstellt wurde. Sofern sie einen hinreichenden wissenschaft-
lichenWert haben, können die Nachweise aber auch aus anderen
Quellen stammen.

Im Rahmen der in Art. 28 Abs. 5 der Verordnung Nr. 1924/2006
vorgesehenen Übergangsmaßnahme muss ein Lebensmittelun-
ternehmer, der sich dafür entscheidet, eine gesundheitsbezogene
Angabe zu verwenden, in eigener Verantwortung die Wirkungen
des Stoffes, auf den sich die Angabe bezieht, auf die Gesundheit
kennen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 10. April 2014, Ehr-
mann, C‑609/12, EU:C:2014:252, Rn. 43 [= WRP 2014, 819]).
Er muss also in der Lage sein, diese Wirkungen nachzuweisen.
Er trägt insoweit die Beweislast.

Im Übrigen regelt die Verordnung Nr. 1924/2006 für gesund-
heitsbezogene Angaben im Sinne ihres Art. 13 Abs. 1 Buchst. a
zwar die Beweislast und das Beweismaß. Sie regelt aber weder,
welche Beweismittel zulässig sind, noch, wie diese zu erlangen
sind.Wie das vorlegendeGericht ausgeführt hat, unterliegen diese
Fragen – vorbehaltlich der Anwendung der Grundsätze der Äqui-
valenz und der Effektivität – also weiterhin dem nationalen Recht.

Somit ist auf die Fragen 1 bis 4 zu antworten, dass Art. 5 Abs. 1,
Art. 6 Abs. 1 und 2, Art. 10 Abs. 1 und Art. 28 Abs. 5 der Verord-
nung Nr. 1924/2006 dahin auszulegen sind, dass die Verordnung
im Rahmen der Übergangsregelung gemäß ihrem Art. 28 Abs. 5
für gesundheitsbezogene Angaben im Sinne ihres Art. 13 Abs. 1
Buchst. a die Beweislast und das Beweismaß regelt. Der betreffen-
de Lebensmittelunternehmer muss in der Lage sein, die Angaben,
die er verwendet, durch allgemein anerkannte wissenschaftliche
Nachweise zu begründen. Die Angaben müssen eine objektive
Grundlage haben, über die Einigkeit in der Wissenschaft besteht.

Zu Frage 5

Mit Frage 5 möchte das vorlegende Gericht wissen, welche Be-
stimmungen anzuwenden sind, wenn die mit der Verordnung
Nr. 1924/2006 eingeführten Bestimmungen mit Bestimmungen
der Richtlinie 2005/29 kollidieren.

Nach ihremArt. 3 Abs. 1 gilt die Richtlinie 2005/29 für unlautere
Geschäftspraktiken im Sinne ihres Art. 5 von Unternehmen ge-
genüber Verbrauchern vor, während und nach Abschluss eines
auf ein Produkt bezogenen Handelsgeschäfts. In Art. 2 Buchst. d
der Richtlinie 2005/29 sind „Geschäftspraktiken“ definiert als
„jede Handlung, Unterlassung, Verhaltensweise oder Erklärung,
kommerzielle Mitteilung einschließlich Werbung und Marketing
eines Gewerbetreibenden, die unmittelbar mit der Absatzförde-
rung, dem Verkauf oder der Lieferung eines Produkts an Ver-
braucher zusammenhängt“.

Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs ist die Richt-
linie 2005/29 durch einen besonders weiten sachlichen Anwen-
dungsbereich gekennzeichnet, der alle Geschäftspraktiken er-
fasst, die unmittelbar mit der Absatzförderung, dem Verkauf
oder der Lieferung eines Produkts an Verbraucher zusammen-
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hängen (Urteil vom 16. Juli 2015, Abcur, C‑544/13 und C‑545/
13, EU:C:2015:481, Rn. 74 [= WRP 2015, 1206] und die dort
angeführte Rechtsprechung).

Allerdings „lässt [die Richtlinie 2005/29] die Rechtsvorschriften
der [Union] oder der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Gesund-
heits- und Sicherheitsaspekte von Produkten unberührt“ (Art. 3
Abs. 3 der Richtlinie 2005/29). Und „[k]ollidieren die Bestim-
mungen [der Richtlinie 2005/29] mit anderen Rechtsvorschrif-
ten der [Union], die besondere Aspekte unlauterer Geschäfts-
praktiken regeln, so gehen die Letzteren vor und sind für diese
besonderen Aspekte maßgebend“ (Art. 3 Abs. 4 der Richt-
linie 2005/29).

Danach findet die Richtlinie 2005/29 nur dann Anwendung,
wenn keine speziellen Rechtsvorschriften der Union oder der Mit-
gliedstaaten in Bezug auf die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte
von Produkten und, wie sich aus dem zehnten Erwägungsgrund
der Richtlinie ergibt, keine spezifischen Vorschriften der Union,
die spezielle Aspekte unlauterer Geschäftspraktiken regeln, wie
etwa Informationsanforderungen oder Regeln darüber, wie dem
Verbraucher Informationen zu vermitteln sind, greifen. Im zehn-
ten Erwägungsgrund der Richtlinie 2005/29 heißt es weiter, dass
die Richtlinie den Verbrauchern in den Fällen Schutz bietet, in
denen es keine spezifischen sektoralen Vorschriften auf Unions-
ebene gibt, und es Gewerbetreibenden untersagt, eine Fehlvorstel-
lung von der Art ihrer Produkte zu wecken.

Die Verordnung Nr. 1924/2006 enthält spezielle Vorschriften
über gesundheitsbezogene Angaben, die bei der Kennzeichnung
und Aufmachung von oder bei der Werbung für Lebensmittel
gemacht werden, die in der Union in Verkehr gebracht werden.
Gegenüber allgemeinen Regelungen, die die Verbraucher vor
unlauteren Geschäftspraktiken der Unternehmen schützen, wie
etwa denjenigen der Richtlinie 2005/29, stellt sie insoweit eine
Sonderregelung dar (vgl. entsprechend Urteil vom 16. Juli 2015,
Abcur, C‑544/13 und C‑545/13, EU:C:2015:481, Rn. 80 [= WRP
2015, 1206] und die dort angeführte Rechtsprechung).

Kollidieren Bestimmungen der Richtlinie 2005/29 mit Bestim-
mungen der Verordnung Nr. 1924/2006, insbesondere mit den
in deren Kapitel II enthaltenen, so gehen die Letzteren vor und
sind für die entsprechenden besonderen Aspekte unlauterer Ge-
schäftspraktiken maßgebend (vgl. entsprechend Urteil vom
16. Juli 2015, Abcur, C‑544/13 und C‑545/13, EU:C:2015:481,
Rn. 81 [= WRP 2015, 1206]).

Folglich ist auf Frage 5 zu antworten, dass, wenn Bestimmungen
der Verordnung Nr. 1924/2006 mit Bestimmungen der Richt-
linie 2005/29kollidieren, die BestimmungenderVerordnung vor-
gehen und für unlautere Geschäftspraktiken im Bereich gesund-
heitsbezogener Angaben im Sinne der Verordnung maßgebend
sind. (.. .)

Kommentar

Wissenschaftliche Nachweise für „Claims on
hold“

In seiner vorab abgedruckten Entscheidung setzt sich der EuGH
mit der Bewertung der so genannten „Claims on hold“ auseinan-
der. Hierbei handelt es sich bekanntlich um gesundheitsbezoge-
ne Angaben zu in erster Linie Pflanzenstoffen (Botanicals), für
die im Sammelverfahren Anträge auf Aufnahme in die Liste nach
der VO (EG) Nr. 1924/2006 (nachfolgend: HCVO) gestellt wur-

den, deren tatsächliche Wirkung die Europäische Behörde für
Lebensmittelsicherheit (EFSA) aber noch nicht überprüfte. Der
Grund hierfür liegt darin, dass auch nach Jahren immer noch
keine (wissenschaftliche) Einigung über die Anforderungen an
diesbezügliche Belege erzielt werden konnten. In der Praxis führt
die dadurch bedingte Weitergeltung der Übergangsregelung des
Art. 28 Abs. 5 HCVO für entsprechende Botanicals in den einzel-
nenMitgliedstaaten zur divergierenden Handhabung vonWerbe-
aussagen. Da in absehbarer Zukunft kein Ende dieser Situation
abzusehen ist, liegt der Wunsch auf Klärung durch die oberste
gerichtliche Instanz in Europa nahe. Eine einheitliche Lösung
kann der EuGH jedoch gar nicht bieten.

Der Ausgangspunkt der vorgenannten Problematik findet sich in
der Übergangsregelung des Art. 28 Abs. 5 HCVO. Danach dürfen
Lebensmittelunternehmer die „Claims on hold“ bis zu ihrer end-
gültigen Bewertung unter ihrer eigenen Verantwortung weiter-
verwenden, sofern sie die Vorgaben der HCVO sowie einschlägi-
ge einzelstaatliche Vorschriften einhalten. Das im Ausgangs-
rechtsstreit betroffene Unternehmen verstand diese Regelung
dahingehend, dass für gesundheitsbezogene Angaben, für die
die Übergangsfristen weiter Anwendung finden, kein anderes
wissenschaftliches Dossier verlangt werden könne als das, auf
dessen Grundlage der Antrag auf Aufnahme in die Unionsliste
gemäß Art. 13 Abs. 3 HCVO gestellt worden sei. (Rn. 27, nach-
folgende Rn. ohne nähere Bezeichnung beziehen sich auf die
zuvor abgedruckte EuGH-Entscheidung). Mit anderen Worten
hieße das, Lebensmittelunternehmer könnten im Rahmen des
Sammelverfahrens beantragte gesundheitsbezogene Aussagen
während der Übergangsfrist mit bloßem Hinweis auf die Unter-
lagen in den Dossiers des Sammelverfahrens weiterverwenden.

Dieser weiten Interpretation schob der EuGH mit seinem Urteil
einen Riegel vor. Er stellte zur Beweislast zunächst fest, dass auch
bereits während noch laufender Übergangsfrist nach Art. 28
Abs. 5 HCVO die betroffenen gesundheitsbezogenen Angaben
für Pflanzenstoffe den Anforderungen der Verordnung genügen
müssen (Rn. 41). Hierzu zählen insbesondere Art. 5 und 6 HCVO.
Die Beweislast für deren Einhaltung liegt nach Auffassung des
EuGH beim Lebensmittelunternehmer, der nach dem Wortlaut
von Art. 28 Abs. 5 HCVO die Verantwortung trägt (Rn. 43). Das
ist zumindest in Deutschland soweit nichts Neues und wurde
bereits vom BGH in seiner „Vitalpilze“-Entscheidung so geklärt
(BGH, 17.01.2013 – I ZR 5/12, WRP 2013, 1179 – Vitalpilze).
Dieser sah damals keinen Anlass zur Vorlage an den EuGH.

Auf mehr Interesse stößt die weitere Frage nach dem Beweismaß.
Hierzu verweist der EuGH zutreffend auf Art. 5 und 6 HCVO und
verlangt „allgemein anerkannte wissenschaftliche Nachweise“
(Art. 5 HCVO) bzw. dass sich die gesundheitsbezogene Angabe
„auf allgemein anerkannte wissenschaftliche Nachweise stützen
und durch diese abgesichert sein“müsse (Art. 6 HCVO) (Rn. 45).
Zur weiteren Beschreibung zum Umfang der Nachweise zitiert
der EuGH die Erwägungsgründe 14 und 17 der HCVO, das heißt,
die jeweilige Angabe muss eine objektive, wissenschaftliche
Grundlage haben und über die positive Wirkung muss ausrei-
chende Einigkeit in der Wissenschaft bestehen. „Alle verfügba-
ren wissenschaftlichen Daten müssen also berücksichtigt und
die Nachweise abgewogen werden“, so das Gericht (Rn. 47).

Der bloße Glauben an eine bestimmteWirkung, Volksweisheiten,
aber auch Beobachtungen oder Experimente von Personen, die
keine Wissenschaftler sind, genügen dabei nicht als Nachweis.
Eigene Nachweise muss der Lebensmittelunternehmer aber (we-
nig verwunderlich) auch nicht führen. Weiter stellt der EuGH
klar, dass der Lebensmittelunternehmer sich (selbstverständ-
lich) auf die Nachweise berufen darf, die sich in dem Dossier
zur Aufnahme in die Liste nach Art. 13 Abs. 3 HCVO befinden.
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Daneben können weitere Nachweise auch aus anderen Quellen
stammen, sofern diese einen hinreichenden wissenschaftlichen
Wert haben (Rn. 46, 50, 51).

Aus dieser Formulierung lässt sich aber nicht der Rückschluss
ziehen, dass ein bloßer Verweis auf die Nachweise im Dossier aus-
reichen. Vielmehr bleibt auch hier zu prüfen, ob diese Nachweise
den genannten Anforderungen anArt. 5 und 6HCVOgenügen. Ob
dies der Fall ist, überlässt der EuGH dem vorlegenden nationalen
Gericht (Rn. 53). Schließlich kann der EuGH bei Vorabentschei-
dungsersuchen nach Art. 267 AEUV lediglich über die abstrakte
Auslegung des Unionsrechts entscheiden; dessen konkrete An-
wendung bleibt weiterhin Aufgabe des vorlegenden Gerichts.

Formal interessant zeigt sich hier zwar noch die Feststellung des
EuGH auf die ihm gestellte Vorlagefrage Nr. 5, dass bei Kollision
mit Bestimmungen der HCVO die Richtlinie 2005/29/EG über
unlautere Geschäftspraktiken, umgesetzt in Deutschland durch
das UWG, keinen Ausschlag gibt. Hiermit stellt der EuGH den
von deutschen Gerichten gern vorgenommenen Schlenker über
die allgemeine Irreführung möglicherweise in Frage. Im Ergeb-
nis macht dies aber kaum einen Unterschied. Wie beschrieben
verlangt auch die HCVO einen „ausreichenden Nachweis“. Ob
der durch die Unterlagen in den Dossiers gelingt, bleibt wie dar-
gelegt der Beurteilung der nationalen Gerichte überlassen, die
hier weiter die bekannten, hohen Maßstäbe anwenden werden.

Diese umfassen zwar nicht dieselben Anforderungen wie an den
Nachweis der Wirksamkeit eines Arzneimittels oder einer bilan-
zierten Diät (BGH, 17.01.2013 – I ZR 5/12, WRP 2013, 1179 –
Vitalpilze). Auch muss der Nachweis nicht zwingend mit Human-
studien erbracht werden oder Gegenstand einer allgemeinen wis-
senschaftliche Diskussion geworden sein (BGH, 21.01.2010 –
I ZR 23/07, WRP 2010, 522 – Vorbeugen mit Coffein!; ausführ-
licher zu Nachweisen bei Claims on hold vgl. Meyer, in: Fezer/
Büscher/Obergfell, Lauterkeitsrecht, UWG, 3. Aufl. 2016, S4,
Rn. 369). Als Mindestvoraussetzung für eine wissenschaftliche
Arbeit und damit für einen Nachweis verlangte aber z. B. das
OLGKöln, die behaupteten Ergebnisse aufgrund von Forschungen
und Forschungsergebnissen zu begründen. Bloße Behauptungen
von Indikationen oder Wirkweisen ohne Nachweise oder weitere
Erörterung, wie diese Ergebnisse zustande gekommen sind, erfül-
len diese Voraussetzungen nicht. Auch Hinweise auf eine „volks-
medizinischeVerwendung“ bestimmter Inhaltsstoffe stellen keine
allgemein anerkannten wissenschaftlichen Nachweise im Sinne
der Art. 5 und 6 HCVO dar (vgl. OLG Köln, 21.06.2019 – 6 U 181/
18, WRP 2019, 1221 – Kinderwunschtee). Inwieweit möglicher-
weise ansonsten historisches Erfahrungswissen eine Behauptung
stützen können, ließen beispielsweise OLGKoblenz (26.09.2018 –
9 U 521/18, GRUR-RR 2019, 324) und OLG Celle (18.06.2018 –
13 U 55/18, MD 2018, 644) offen. Nach Ansicht des LG Essen
(14.09.2018 – 41 O 85/17, MD 2018, 997) sind Pilotstudien als
solche nicht geeignet, den geforderten wissenschaftlichen Nach-
weis für eine allgemein anerkannte wissenschaftliche Absiche-
rung eines Wirkzusammenhanges i. S. v. Art. 5 Abs. 1 a) HCVO
zu erbringen, da eine Pilotstudie eine Vorstudie sei, die vor einer
umfassenden Erhebung durchgeführt wird, um lediglich die Effek-
tivität der Forschungsmethode zu testen.

Insgesamt bietet die aktuelle Entscheidung des EuGH damit zwar
neue Aspekte bei der Handhabung von „Claims on hold“. Sie
ermöglicht jedoch keinesfalls pauschal derenWeiterverwendung
unter bloßem Verweis auf die Dossiers im Sammelverfahren.
Auch in Zukunft ist daher mit weiteren Diskussionen zu diesem
Thema zu rechnen.

RAin Dr. Levke Voß, München*

Verfahrensrecht

Keine einstweilige Anordnung wegen Verstoßes
gegen Gebot der prozessualen Waffengleichheit
ohne Darlegung eines schweren Nachteils

GG Art. 3 Abs. 1, Art. 20 Abs. 3, Art. 103 Abs. 1; BVerfGG § 32
Abs. 1

BVerfG, Beschluss vom 01.09.2020 – 2 BvQ 61/20
ECLI:DE:BVerfG:2020:qk20200901.2bvq006120

1. Selbst im Fall offenkundiger Erfolgsaussichten einer Ver-
fassungsbeschwerde kommt ein Einschreiten des BVerfG
im Wege der einstweiligen Anordnung gem. § 32 Abs. 1
BVerfGG nur in Betracht, wenn ein schwerer Nachteil im
Sinne des § 32 BVerfGG dargelegt wird (vgl. BVerfG, 17.06.
2020 – 1 BvR 1378/20, WRP 2020, 1292, Rn. 4; BVerfG,
16.07.2020 – 1 BvR 1617/20, WRP 2020, 1292, Rn. 5).

2. Allein die fortgesetzte Belastung durch einen einseitig
erstrittenen Unterlassungstitel reicht hierzu nicht aus.
Vielmehr müsste die Antragstellerin auch in der Sache
durch die Unterlassungsverpflichtung belastet sein (vgl.
BVerfG, 16.07.2020 – 1 BvR 1617/20, WRP 2020, 1292,
Rn. 5). (Leitsätze der Redaktion)

Gründe:

1. Mit ihrem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung
richtet sich die Antragstellerin gegen den Erlass einer einstwei-
ligen Verfügung durch das Landgericht Stuttgart.

Die Antragstellerin ist stellvertretende Vorsitzende des Stiftungs-
rats einer in Stuttgart ansässigen Stiftung. Neben der Antragstel-
lerin gab es zwei weitere Stiftungsratsmitglieder. In einer Sitzung
des Stiftungsrats im Juli 2020 beantragte die Antragstellerin, den
Vorsitzenden des Stiftungsrats aus wichtigem Grund von seinem
Amt abzuberufen, da dieser gravierende Pflichtverletzungen be-
gangen habe. Die anderen beiden Mitglieder des Stiftungsrats
stimmten gegen diesen Antrag und betrachteten ihn daher als
abgelehnt. Die Antragstellerin ist dagegen der Ansicht, der Vor-
sitzende habe nach der Stiftungssatzung sein Stimmrecht nicht
ausüben dürfen. Da ihr als stellvertretender Vorsitzenden des Stif-
tungsrats sodann der Stichentscheid zukomme, sei die Abberu-
fung aus wichtigem Grund beschlossen.

Mit Beschluss vom 28. Juli 2020 erließ das Landgericht Stuttgart
auf Antrag des Stiftungsratsvorsitzenden – ohne vorherige Anhö-
rung der Antragstellerin sowie ohne mündliche Verhandlung –

eine einstweilige Verfügung, mittels derer es der Antragstellerin
untersagt wurde, bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung in der
Hauptsache über den Beschluss des Stiftungsrats gegenüber Drit-
ten zu behaupten, der Stiftungsratsvorsitzende sei als Mitglied
und Vorsitzender des Stiftungsrats aus wichtigem Grund abberu-
fen. Zudem wurde ihr untersagt, den Stiftungsratsvorsitzenden
bei der Ausübung der ihm satzungsgemäß übertragenen Rechte
und Aufgaben zu behindern. Für den Fall der Zuwiderhandlung
wurde der Antragstellerin ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000
Euro angedroht.

Mit Schriftsatz vom 17. August 2020 legte die Antragstellerin Wi-
derspruch ein und stellte einen Antrag auf einstweilige Einstel-
lung der Zwangsvollstreckung. Eine Entscheidung des Landge-
richts über den Widerspruch der Antragstellerin steht bislang
noch aus.
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